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Der Ehrenschutz ausländischerStaatsoberhäupter,

Diplomatenund Staatssymbole
im. Licht der Rechtsvergleichung

'GERHARDSIMSON

Handelt es sich um ehrverletzende Taten, die ihre Wurzel in politi-
schen Motiven des Täters haben, so kommt für die strafrechtliche
Sicht zumeist der ideologischen Grundhaltung des Gesetzgebers eine

relevante Rolle zu. Der faschistische, kirchlich orientierte, absoluti-

stische, konstitutionelle, kommunistische oder liberale Staat sieht und
wertet diese "Taten verschieden. Handelt es sich um eine demokratische

Staatsstruktur, so entsteht zugleich das Problem, bis zu welcher
Grenze Strafbestimmungen dieser Art überhaupterstrecktwerden
dürfen,ohne als wertvoll angesehene und rechtsschutzbedürftigeGe-

sellschaftsinteressen im Bereich des politischen Lebens zu gefährden.
Insbesondere kann eine zu weit reichende Pönalisierungpolitischer
Handlungen und Äußerungendie in der Verfassung gewährleistete
Meinungs- und Pressefreiheit oder die grundgesetzlich garantierten

staatsbürgerlichenIndividualrechte auf politischeKritik und Opposi-
tion unzulässighindern. Dieser Aspekt kaun den dem liberalen Ge-

setzgeber zur Verfügungstehenden Spielraum einengen.
Andererseits verlangen in jedem Staat völkerrechtlicheund außen-

politische Gesichtspunkte, daß unter bestimmten Voraussetzungen
gegen die Kränkung fremder Staatsoberhäupterund diplomatischer
Vertreter, ausländischerFlaggen und sonstiger Staatssymbole in

irgendeiner Weise strafrechtlich eingeschritten werden kann. Rechts-

verletzungen dieser Art haben, wie die Geschichte lehrt, nicht nur

ernste außenpolitischeKonflikte herbeigeführt,sondern wurden auch

zu Anlässen oder Vorwänden für Kriege. Ein historisches Beispiel
unter vielen ähnlichen ist der Eroberungskrieg Frankreichs gegen

Algier (1830), der als Vergeltung für die tätlicheBeleidigung eines

französischenDiplomaten begründetwurde. Ein anderes Beispiel ist

das militärischeEingreifender Weltmächteim sogenannten Boxerauf-

stand Chinas (1900), in dem der Pekinger deutsche Botschafter ge-
tötet worden war. Die derzeitige — menschlich verabscheuenswerte,
völkerrechtlichindiskutable und politisch bedrohliche — Gefährdung
der heutigen Diplomaten ist bekannt.

Dies hat mit sich gebracht, daß sich in den Strafgesetzbüchernaller

Länder Sonderbestimmungen finden, die die fremden Staatsober-
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"häupterund:akkreditiertenDiplomaten in ihrer Eigenschaftals völ-kerrechtlich privilegierte Personen in umfassenderer Weise oder durch
Androhung strengerer Strafen nachdrücklicherschützensollen ‘alsandere Individuen. Daß dieseStrafvorschriften in der Regel als selb-ständigeund freistehende Sondertatbeständegeformt sind, steht im-Zusammenhangmit der ursprünglichenDoktrin vom Völkerrecht.
Hugo Grotius ging in seiner Lehre von der
rechtlichen Grundlage des Rechts und insbesondere des Völkerrechts
aus und fordezte, daß fürjeden Rechtsstaar und vor allem bei Ver-
gehen, „durchdie ein anderer Staat oder besonders dessen Herrscherverletzt“worden ist, der Grundsatz .
müssel,Jeder Staat soli daher ein d
verfolgen oder den Täteran denj

. sich die Straftat gerichtet hat.
fast aller Länder für Delikte

ten, sondern auch Beleidigung
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recht verstoßen.Nach althergebr
die schonseit dem frühenAlt
kannt sind, soll jede. dieser Person
sie sich in offizieller Mission in ein
wohl immun (exterritoriäl)wie
heißt,sie darf vom Empfangss
keit unterworfen und muß von ih
Kränkungenbewahrt werden?, Dies ha

HugoGrotins, De jure belli ac pacıs,
setzung von Walter Schätzel1950 8, 368, -

-

® Vgl. Alfeed Verdross, Völkerrecht5, Aufl, herausg. von Stephan. Verosta und
Karl Zemanek, Wien 1964 3,330,
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nungen mit oft substantiiertenVorschriftenund Strafbestimmungen
erlassen sind®.

..

.

Im, Völkerrechtgeht man davon aus, daß die Vorschriften, die für
diplomatischeRepräsentantengelten, analog auf Staatsoberhäupter
anzuwenden sind, die sick in einem- fremden Land befinden‘.Aller-

dings handelt es sich hierbei nur um ungeschriebenes Völkerrecht,
während für,Diplomaten jetzt dasWienerÜbereinkommen über

‘

diplomatische Beziehungenvom 18. April 1961 (BGBl. IT 1964, 959).
güt,in dem u.a. auch die Grundsätzeüber die diplomatischen Vor-

- rechte (Privilegien) und Immunitätenkodifiziert sind. Unter einem

Diplomaten sind nadı dem Wortlaut dieser internationalen Verein-

barung (Art. 1e) der Missionschef und die Mitglieder des diploma-
tischen Personals der Mission zu verstehen.

Auf Grund der Wiener Konvention soll die Person des Diplomaten
„unverletzlich“sein (Art. 29). Der Empfangsstaat soll ihn nicht nur
mit gebührenderAchtung behandeln, sondern auch „allegeeigneten
Maßnahmen“(allappropriate steps) treffen,um jeden. Angriff auf

seine Person, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern“.Die

Begriffe Achtung und Würde berühren den Rechtsbezirkder Beleidi-
‚ gung, Auch heißt es in der Konvention (Art24), daßder Empfangs--

‘staatder Mission jede Erleichterung zur Wahrnehmung ihrer Auf-

gabenzugewährenhat.’ _.

Trotzdein werden von der internationalen Rechtslehre unter den

„geeignetenMaßnahmen“ des Konventionsteztes nicht oder nicht nur

strafrechtliche Sonderbestimmungen verstanden?. Im Gegenteil ver-

tritt Philippe Cabier in seinem Werk „Le droit diplomatique con-

temporain“®die Auffassung, daß die Konventionsstaaten nicht ver-

pflichtet sind, besondere strafrechtliche Vorschriften zu erlassen,
sondern daß dem Art.29 der Konvention bereits Genüge geschieht, -

wenn der Täter auf Grund derselben. allgemeinenBestimmungen be-
'

straft werden kann, die auch Privatpersonenschützen.Ebenso heißt es

x

SUN Legislative Series Bd. VIE New York1958, Besondere Strafbestimmun-.

gen, die Delikre gegen Diplomaten verhindern sollen, werden in den Enquete-
'

Antworten von Kuba (Art. 1622), Ecnador (Art. 127), Agypten (Art. 129), Süd-
korea (Art. 108), den Niederlanden (Art.118,119), den Philippinen (Art, & Ges. v.

1946), Polen (Art. 111 StGB von 1932, seir'dem StGB von 1969 Art. 283) und USA

(18 U.S. Code $ 112) genannt.
°

.

4
Vgl, Friedrich Berber, Lehrbuch des VölkerrechtsBd. 1 1960 5. 269,

-

 # Qlaude-Alberr Colliard in Annuaire Frangais de Droit International 1961
5,3; Erik $%y (in französischerSprache) in Usterreichische Zeitschrift für Ößent- .

liches Recht 1962/63 Bd.12 5.36 und Karl Zemanek in Archiv des Völkerrechts
1961/62 (Bd.9) 5.398 erwähnen keine Verpflichtung zu einer speziellen Strafgsserz- .

gebung- .

8 Genf-Paris 1962 5.2307,
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tional Law“? nur, daß denStaat die Pflicht trifft, Beleidigungendurch
„specialprotection“zu: verhindern und, wenn dies mißglückt,denTäterstreng zu bestrafen. Daß die strenge Bestrafung auf Grund von
Sondervorschriften erfolgenmuß,wird nicht gesagt.

Trotzdem werden diese Straftaten im Recht fast aller Ländernichtals gewöhnlicheDelikte und nur selten 'als Qualifizierungsolcher
Taten, sondern als besondere Straftarbeständegeregelt. Anlaßfürdiese Methodikdürftewohl sein, daß die Gesetzgeber Gewicht, Ernst
und Sondercharakter derartiger Tarbeständehervorheben wollen, dasie oft nicht nur einen Bruch des Völkerrechts,sondern auch einen
Verstoß gegen die außenpolitischenInteressen des eigenen Ländes
bedeuten.

Innerhalb der Strafrechtssystematikwerden diese Taten von den
Strafgeserzen nur ausnahmsweise als Vergehen gegen das Völkerrecht
(Spanien, 'Kuba) oder als Delikt gegen einen ausländischen‚Staat
(Griechenland,Holland,Türkei)behandelt, sondern gelten im allge-meinen als Vergehen gegen die Sicherheit des Landes oder gegenseineInteressen im Verhältniszu fremden Mächten.In Dänemark und
Norwegen lautet die Kapitelüberschrife„Straftatengegendie Selb--
ständigkeirund Sicherheit. des- Staates“,in Polen (StGB von 1969):„Straftatengegen die öffentlicheOrdnung“.In Brasilien soll das Ge-

in der.Neuauflagevon Hans KelsensWerk„Principlesof. Interna-

setz vom 13.3. 1967 überdie Staatssicherheit(Art. 19, 20) angewandt
"

werden, in Argentinien finden sich die Vorschriftenim StGB unter
dem Titel „Verbrechen,die den Frieden oder das Ansehen der Narion
‚gefährden(Art. 221). In Belgiengelten immer noch die alten Son-
dergesetzevom 22. 12, 1852 (Art. 1) zur Bekämpfungvon Beleidigun-

°
.

gen gegenüberausländischen.Regierungschefsund vom 12. 3.1858(Art. 6) über die Verbrechen und Vergehen, die die internationalen
Beziehungen beeinträchtigen.Aufgabe dieser beiden Gesetze ist, die
internationalen Beziehungendes im Jahre 1831 selbständiggeworde-
nen Belgienzum Ausland zu schützen®,

Soweit sich feststellen ließ,bestehen derzeit in allen sogenannten .
Kulturstaaten — mit Ausnahme von Ungarn — spezielle und selb-
ständigeStrafbestimmungen, die die völkerrechtlichprivilegiertenPersonen schützen.sollen®,Diese Sonderbestimmungenzum Schutz
ausländischerStaatschefs und akkreditierter Diplomaten befassen sich
nicht nur mit Straftaten, die sich’gegenLeben, Gesundheit, Freiheit
” 2. Aufl, herausg,von Robert W. Trecker 1967 5,336.

."® Vgl, Jean Constant, Manuel de Droit Pönal,LürtichBd, II Teil 2 S.T16£.® Die Überserzungender in. den Jahren 1968/69 erlassenen neuen Strafgeserz-bücherBulgariensundRumäniensbegenderzeit'noc nicht im Druck vor.
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usw. ‘dieserPersonen richten, sondern beziehen sich auch auf den

Schutz ihrer Ehre, Eine einzelne Ausnahme bilder Sowjetrußland.Im

sowjetrussischenStGB von 1960 findet sich auf diesem. Gebietnur eine
einzige (praktisch bedeutungslose) Sondervorschrift (Art. 67), auf

Grund deren die Tötungoder Körperverletzungdes Repräsentanten
einer fremden Macht dann mit dem Tode oder einer Freiheitsstrafe
von mindestens zehn Jahren (Tötung)bzw. acht Jahren (Körperver-
letzung) zu bestrafen ist, wenn die Tat. geschehenist, um einemKrieg .

oder internationalen ‚Konfliktzu provozieren. In allen sonstigen
Fällensind nur die gewöhnlichenrussischen Strafbestimmungen an-

wendbar!?.Eigentlich wäre hier auch die föderaleStrafgeserzgebung
der USA zu erwähnen,da in 18 U.S. Code $ 112 nur „assaulting“
und verwandte Gewaltverbrecheneinschließlichvon Drohung: mit
‚Gewalt,die sich gegen ausländischediplomatische Vertreter richten,
genannt werden. Aber es gibt in den Strafgesetzender amerikanischen
Bundesstaaten Sondervorschriften, die auch die Beleidigung dieser
Personen unter Strafe stellen, z. B. in dem hier besonders bedeutsamen

_

District of Columbia, Code (22—1115),also in der Hauptstadt
Washington. Erwähnenswert ist ferner, daß sich zwar im jetzigen
österreichischenStGB, aber nicht im österreichischenStGB-Entwurf
von 1968 eine Strafbestimmung findet. Nach der Begründungder
ÖsterreichischenRegierungsvorlage (5.508) soll die jetzige Strafvor-
schrift ($ 494) gestrichenwerden, da die Möglichkeiteines Wahrheits-

.beweises zu politisch unerwünschtenKomplikationen führen könne.
Auf die Gesetzesreform Schwedens von 1970/71 wird weiter unten

eingegangen werden: . nn - oo.
In den sozialistischen Ländern verdient eine bedeutsame Besonder-.

heit Aufmerksamkeit. In den. meisten Oststaaten (Sowjetrußland,
DDR, Tschechoslowakeiusw.) werden von den Strafgesetzbüichern
gewisse schwere Delikte gegen einen sozialistischen Staat juristisch
den Vergehen gegen das eigene Land gleichgestellt. Der Gesetzgeber
präsumiertdie Gemeinsamkeit der sozialistischenInteressen.Richter
sich ein Übergriffgegen den Staatschef eines fremden sozialistischen

Landes, so sollen die sehr strengen und eugmaschigenVorschriften, die
sich auf Vergehen gegen den eigenen Staatspräsidentenbeziehen, ent-

sprechende oder analoge Anwendung finden, Dies kann auch für
andere Staatsrepräsentantengelten. Soheißtes im SıGB der DDR

von 1968 ($.108): „In Verwirklichungder Prinzipien des sozialisti-
schen Internationalismus werden Verbrechennach $$ 96 bis 107 auch

dann bestraft, wenn sie sich gegen Staaten des sozialistischen Welt-

20 KommentarzumRSFSR-StGB,Leningrad1962 Art. 67 Nr. 2,
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systems,ihre Organe, Organisationen,Repräsentantenoder Bürger
- fichten.. Zu den hierunter fallenden. Straftatbeständengehört.dieDiskriminierungder Repräsentantender DDR ($ 106 Z. 3), und die-ser Strafrechtsschutzgilt gemäß$ 108 entsprechendfürdieRepräsen-tantenallersozialistischenLänder.Freilich taucht hier eine Frage’aufdiesichnichtjuristisch, sondern zur politischbeantworten läßt.Dies

ist, ob heutein den genanntenOstländernauch sozialistische Staatenwie China und Albanien jenem vom StGB genannten „sozialistischenWeltsystem“zugerechnet werden, das eine strafrechtlicheEinheit bil-
densoll.AuchJugoslawien steht gegenwärtigfür sich. Politisch gibtes im heutigenZeitpunkt kein einheitliches „System“dieser Art, son-dernmehrereSystems, die einander ofr verunglimpfen!t, .

Wie eingangs bereits erwähntwurde,eritstehenbei der Pönalisie-
Tung vonFlandlungen,die sich gegen einen fremden Staat-und seine

.Repräsentantenrichten, leicht Inreressenkoflisionen.Völkerrechtliche
Prinzipien,internationale.Abkommenund schwerwiegendeaußen-politische Interessen fordern, daß ehrverletzende "Angriffe bestraft
werden,aberin vielen Ländernverlangt das staatsbürgerlicheRecht
auffreieMeinungsäußerung,daß von der.Regierungpolitische An-
griffe, in gewissem Umfang auch scharfe politische Angriffe gegenausländischeMächteund ihre Wortführer,toleriert werden. Die Gren- .

.
zen zwischen harten politischen Anfeindungen und Beleidi en, die
.diepersönlicheEhre einbeziehen,könnenMießendsein,ZudemistjeStaatschefin manchen Ländern wie z.B. in England und in den
nordischenMonarchien nur nochein.Symboldes Staates oder ein
sichtbaresWahrzeichen der staatlichen Einheit und Kontinuität,wäh-rend er in anderen. Ländern der höchstumstrittene und vielgehafteFührer einer bestimmten,‚mituntersehr radikalen Richtung ist. Der- .

. einflüßt.-VieleStaaten haben daher in unterschiedlicher Weise Reich-
weite und Anwendungsbezirkder Strafbestimmungenbegrenzt. Man
kann heute feststellen, daß derartigeBeschränkungenmateriell-recht-

Fall Adolf Flitler hat in-zahlreichen Ländern die Gesetzgebungbe-

licher oder prozessualer Art die Regelbilden. Dennoch bestehen hier
erhebliche Unterschiede.

.

u

Von großerpraktischer Bedeutungfürdie Bestrafung von Beleidi-
gungen, die sich gegen den Staatschef eines fremden Landes richten,
ist die Frage,ob sich der Beleidigte.imZeitpunkt der Straftat im„Inland“,also im Territorialgebietdes fraglichenStGB, aufgehaltenhaben muß,um Privilegiertzu sein. Bei derBeleidigungvon Diplo-

% Der vom Ministeriumder Justiz herausgegebeneKommentar „Strafrechtder
Deutschen DemokratischenRepublik®1969 BE.TI 8.70

ai

bei de
3

bedides $:108 zu dieser Frage keine Stellung,2 ee

Ehrenschutz
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.
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“

maten spielt diese Frage naturgemäßin der Praxis eine geringere

Rolle, kann aber mitunter auch hier bedeutsam sein.

Die Gesetzgebung ist In der Frage des Aufenthaltsortes des aus“

ländischenStaatsoberhaupts bzw. Diplomatennicht einheitlich. Gen®-

veil strafbar ist nach dem Gesetzestext ohne Rücksichtauf den Auf-
-

_
enthaltsort des Betroffenen «une Schmähung oder sonstige herab-.

setzende,kränkendeoder beleidigende.Handlung (die Ausdrückeder

» Gesetzestexte Yarlieren) u. @..in Italien: (Art. 297), Holland(Art.117)

Österreich($ 494), Jugoslawien(Art. 176),Großbritannien(Common

law),Neuseeland (Art, 120 Crimes Act von 1908), Prankreich (Art.

36 Ges: v. 29.7.1881 über die Freilieit der Presse in der Fassung vom..

30.10.193512),Portugal (Art. 160), Dänemark($ 110 d), Finnland

(Kap. 14 $ 2), Schweiz (Art. 296), Mexiko (Art. 148) und der Türkei

(Art. 164). Allerdings ist nicht unmöglich,daß von der Rechtspre-

chung des einen oder anderen Landes die fraglichenVorschriften in

dieser Hinsicht restriktivausgelegtwerden, was z.B. in Argentinien

geschehenist. on

BE

Dagegenist der Aufenthalt bzw: offizielleAufenthalt imbestrafen-

den „Inland*Voraussetzung fürdie Anwendung der Sondervorschrif-

&: - ten in der BundesrepublikDeutschland($ 103%Spanien (Art. 137);

.
+ Griechenland (Art. 153), Norwegen

.ı
Abs. 2), Ruba (Art. 162), DDR ($ 221),Argentinien(Art, 221)" und($ 96), Südkorea (Art. 107

= Beuador (Art. 126). .
.

- Eine andere bedeutsame Begrenzung des Strafbarkeitsbereichskann

dadurch geschehen,daß,nur öffentlichbegangene Handlungen unter

Strafe ‚gestelltwerden. Ist diesTatbestandsmerkmal,so kann z.B.

‘emand,der einen beleidigendenPrivatbriefgeschriebenhat, nicht

nach den Sonderbestimmungen
bestraft werden. Derartige Einschrän-

kungen sind nichtseltenund finden.sichu. 2. in der Schweiz, DDR,

Frankreich (Art. 36, 37 Pressegesetz),Griechenland,Portugal,Brasi-

lien und Neuseeland.
Eine weitere Einengung des strafrechtlichenBezirks erfolgt, wenn

eine Beleidigung nur dann den Sonderstraftatbesianderfüllt,falls sie

. die friedlichen. oder freundschaftlichenBeziehungen zu dem fremden

Land gefährdet.Tatsächlichkann ja die außenpolitische"Bedeutung

einer derartigen Handlung ganzunbeträchtlichsein. Tine Beschrän-

"kung.dieser Art gilt in der britischenRechtsprechungzuin Common

2 In Erankreich finden sich die Vorschriften überdie Beleidigung in der Loi sur

1a Hiberrdde Ia presse vom 29.7.1881... u

.

# Nach dem Kommentar yon Gomez, Leyes penales-anoradas,Buenos Aires

ABA SSH

Zu

1%United Nations LegislativeSeriesBd.VI (1959)5.107.
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- Iaw;. danach ist Voraussetzung:derBestrafung,daß die. Außerungengeeignetsind, Feindseligkeitenoder Krieg hervorzurufen!S, Ein ver-wandtesTatbestandsmerkmalfindet sich in der DDR ($ 221), wo voneiner Herabwürdigunggesprochen wird, die geeignetist, die friedlicheZusammenarbeitzwischen den Völkernund das Ansehen der DDR zuschädigen.Ähnlichesgalt früherauch in Schweden (Kap. 8 $4 SıGB‚im Wortlaut von 1940). In gewissem Umfang kann auch die Recht-sprechungändererTänder zu Begrenzungen führen.Geschieht dies“nicht,sö wird de jure präsumiert,daß jede Handlung dieser Art nicht
nur eine Person, sondern ein fremdes Land kränkr und deshalb-als

. qualifiziert anzusehen ist. In Finnland (Rap, 14 $2) wird von einem
"

„befreundetenStaat“ gesprochen, In der Bundesrepublik.($ 104 a)gilt die Sonderbestimmungnür fürStaateri, mit denen diplomatischeVerbindungenunterhalten werden.
Mitunter sollnach dem Gesetzeswortlaur eine Beleidigungnur dannunter die Sondervorschriften fallen,wenn sie unmittelbar auf dieAntsstellung oder Amtstätigkeitdes Beleidigtenzielt. Diese Begren-zung finder sich. in der Gesetzgebungweniger häufigfür das Staats-oberhauptals fürDiplomaten. Beispielesind Belgien (Art, 6 Ges. von

1858),Fiolland(Art. 116), Türkei(Art. 166) undÄgypten(Art.192).In der Schweiz (Art. 296) muß „derfremde Staat in der Person einesOberhaupts...oder in der Person eines seiner diplomatischenVer-treter“beleidigt sein, Es wird daher als ‚möglichangesehen, zwischen; den Eigenschaften einer Person als Staatsoberhauptbzw, Staatsver-treter und-denen als Repräsentanteiner bestimmten Partei oder be-sümmtenAnschauungzu scheiden.
Von erheblicher politischer Bedeutungist, daß in manchenStaaten-die Genehmigungder Regierungzur. Erhebung der Anklage eingeholtwerden muß; die fraglichen Bestimmungen.finden sich mitunter imStGB und mitunter in der‘StPO,Ein Beispiel ist die BRD ($ 104aStGB), die Ermächtigungder Bündesregierungkann zurückgenommenwerden. Andere Beispielesind Dänemark ($ 210 £),Norwegen‘($ 102)und Finnland (Kap. 14 $ 5). In Jugoslawien (Art, 177) ist der obersteAnklägerfürdie Genehmigungzuständig,ebenso war es in Rumänien‚nachdem StGB von 1948 (Art.223). In der Schweiz (Art. 302) darf

-

wendig, Entsprechendesgilt für die Türkei (Art. 164) und Griechen-
.

u"6 Vgl. Fescheck-Mattes,Die strafrechtlichenStaatsschutzbestimmungendes Aus-landes 2. Aufl. 1968 $,420 und Russell on Crime, London Bd.I 11. Aufl.1959: 8.1806.
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land (Art. 154). Mitunter heißt es, daß das Delikt nicht gegen den
Willen des beleidigtenStaates verfolgt werden soll (Südkorea).

- Die Verbürgtheitder Gegenseitigkeit ist nicht nur in der BRD Vor-
aussetzung, sondern dies gilt auch für Italien (Are, 300), Spanien

(Art. 167). Ob unter Gegenseitigkeit das
Vorhandensein einer Sonderbestimmungbzw. einer Qualifikation zu
verstehen ist oder ob es genügt,daß eine gewöhnlicheBeleidigungs-

. vorschrift vorhanden ist, kann eine Auslegungsfragesein,.Im griechi-schen StGB (Art. 153) heißtes, daß bei einem ausländischenStaats-
oberhaupt, das sich auf einem offiziellen Besuch in Griechenland auf-hält,die Gegenseitigkeitnicht Strafvoraussetzungist.

Zwischen der Beschimpfungin Wort und Druckschrift wird im
allgemeinen kein tatbestandlicher Unterschied von praktischer Bedeu-
tung gemacht!®.Dagegen bestehen in einzelnen Ländernhier Diffe--
renzierungen der Strafdrohungen (Holland Art. 119, Belgien Art. 1

.
Ges. von 1852).

In allen Ländern,die diese Handlungen bestrafen, kann für sie eine
Freiheitsstrafeverhängtwerden. In Neuseeland ist die einzige Strafe
Gefängnisvon einem Jahr. Die alternative Möglichkeit,zu einer
Freiheits- oder einer Geldstrafe zu verurteilen, findet sich in Holland
(höchstens600 Gulden), in Frankreich (300 bis 300 000 Franken) so-
wie in der Schweiz und der DDR. In den sonstigen Ländern kann
immer eine Freiheitsstrafe oder sowohl’eine Freiheits- wie eine Geld-
‚sttafeverhängtwerden, Mindestdauer der Freiheitsstrafe sind drei
‘Monate in Jugoslawien, Frankreich und Brasilien, sechs Monate in
Argentinien und ein Jahr in Italien. Höchststrafeist Gefängnisvon
sechs Monaten in Portugal, von einem Jahr in Frankreich, Brasilien
und Jugoslawien, von zwei Jahren in’der DDR und in Mexiko, von

« drei Jahren in der Bundesrepublik,in’Argentinien und Italien sowie
von. vier Jahren in den Niederlanden. Im griechischenStGB wird be-
stiramt, daß der Wahrheitsbeweis stets ausgeschlossen ist, doch ver-

jährtdie Straftat dort nach sechs Monaten, Bu
'

Die Strafbestimmungen über die BeschimpfungausländischerFlag-
gen und sonstiger Staatssymbole sind in vielen Strafgesetzbüchernmit
denen überdie Kränkungfremder Staatsrepräsentantenverbunden
oder stehen in engem Zusammenhang mit diesen. Auch. derartige.

‚ Taten verstoßenoft gegendas Völkerrecht.Es entsprach seit langem .

völkerrechtlichemGewohnheitsrecht,.daß eine diplomatischeMission
und ihr Chef unbehindert berechtigtsind, die Flagge und das Hoheits-‚zeichenihres-Landes an den Räumlichkeitender Mission einschließlich

- der Dienstwohnung(Residenz) des Missionschefs und an den .Beför-

48 Vgl. Art. 26 des französischenPressegesetzes,
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derungsmittelnder diplomatischenVertretungzu führen.Gleiches galt- Fir Konsulate und Konsuln, Alle Mitgliederstaaten der VereintenNationen erkennen diesen völkerrechtlichenBrauch rechtlich anı7.Jetzt ist er auch in der oben bereits genannten Wiener Konventionüber diplomatische Beziehungenvom 18, 4.1961 (Art. 20) sowie inder Wiener Konvention über‚konsularischeBeziehungen yom 24.4. .1963 (Art. 29) kodifiziert,die beide automatisch oder durchTransfor-mierung in den Signaturstaaten gelten!®.Flierdurch handelt es sich .heute um ein subjektivesRecht, das völkerzechtlichund durch natio-nales Rechtbindend geworden ist. :

. Dagegen]äßt sich kaum sagen, daß eine völkerrechtlichgewähr-leistete Befugnis besteht, eine ausländischeFahne außerhalbder Mis-sions- und Konsulatslokale zu hissen oder zu entfalten, Eine interna-tional allgemein anerkannte Ausnahme dürftenur fürSchiffe in aus-ländischenHäfen und Seezonen gelten. So haben z;:B. die Nieder-lande nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs,aber noch‚vorderdeutschenOkkupationdes Landes durch. eine Verordnungvom 19.9,1939 (Art. 1) generell das ZeigenausländischerFahnen verboten undbiervon zur diplomatische Missionen, Konsulate und Schiffe ausge-nommen: Trotzdem kann es mißlichsein, hier feste Grenzlinien zwi- .

schen Völkerrechtund internationalem Brauch ziehen zu. wollen. Inder ganzen Welt herrscht z.B. die Gewohnheit, die ausländischeNationalflaggezu hissen,wenn ein fremdes Staatsoberhauptin off-zieller Mission eintrifft. Es gibt auch manche sonstige, allgemeinüblicheAnlässehierfür,wie z.B, Ausstellungen,Messen,. Minister-besuche usw. Bekanntlich haben sogenannte Rlaggenintermezzos nichtselten ernste internationale Konflikte’herbeigeführt,ein Beispiel istder sog. Faschoda-Zwischenfall des Jahres 1898 zwischen Frankreichund England. In vielen anderen Fällenwar die Regierung eines-Staatesgenötigt,dem gekränktenLande offiziell Bedauern und Ent-‚schuldigungauszusprechen, um einen gefährlichenaußenpolitischenKonflikt zu vermeiden. Andererseits ist bekanntlich in derpolitischenAgitation und insbesondere bei politischen Demonstrationen und
Kundgebungendie symbolischkränkendeBehandlungder Staatssym-bole eines fremden Staates, also der Fahne, des Wappenschildes oderder Embleme eine häufigBewordens Ausdrucksform,um Protest undAntipathie gegen.die Politik der ausländischenRegierung zu deutlichsichtbarer Kenntnis zu bringen?®.In unserer Zeit der Massenkund-. gebungenhat sichdies in hohem Grade gesteigert. Man mag dies be-

= UN LegislativeSeriesVIE NewYork 1959,
= Ges, der Bundesrepublikvom6.8; 1964 (BGBl, II 5.957)undvom 26.'8, 1969(BGBLIIS.1585),

' %
Vgl. Alvar Nelson, Rärt och ära (Recht und Ehre), Uppsala 1950 5,3i2.
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dauern, aber niemand kann eine derartige Entwicklungals verbreite-

‚

ten Brauch oder Mißbrauch ignorieren. Die Demonstranten halten
sich vielfach fürhierzuberechtigt,Auch hier kann somit leicht eine
taktische InteressenkollisionzwischenPönalisierungund staatsbürger-
licher Demoastrations- und Meinungsfreiheit erwachsen.

_

Dies dürftedazu beigetragenhaben, daß heute in einer beträcht-
lichen Anzahl von Ländern der Strafrechtsschutz ausländischer.Flag-
gen und sonstiger Staatssymbole gering ist. Im übrigenzeichnen sich
die Normen durch ihre Mannigfaltigkeit aus. Gemeinsam ist Ihnen
nur, daß die Sanktionen fast immer weniger’strengsind als im Fall
der Beschimpfung der eigenen nationalen Hoheitszeichen. In der

Regelwerden sowohl Geld- wie Freiheitsstrafen angedroht,
. Ist in einer Reihe von Ländernder Strafrechtsschutz eng begrenzt,

so werden doch häufigandere Bestimmungen wie die über Ärgernis
. erregendes Verhalten in der Offentlichkeit, groben Unfug oder

etwaige Sachbeschädigungherangezogenwerden können.
Das holländischeStGB enthältüberhauptnur für-die Schweizer

Fahne eine Schutzbestimmung,und diese beruht lediglich auf der
Genfer Rote-Kreuz-Konvention für die Verwundeten von 1949 (Art.
53, 54), auf Grundderen der Schweizer Fahne eine besonders ge-

. schlitzte Sonderstellung einzuräumen ist”,In Sowjetrußland(Art.
'101) und der Tschechoslowakei ($ 104) bezieht sich der Strafschutz

nur auf die Embleme der sozialistischenLänder.In Portugal fehlt

gegenwärtigjede Strafvorschrift, doch findet sich eine solche im por-

tugiesischen Entwürf Correio von 1966 (Art. 412, 413). Ähnlich ist es

in Österreich,das geltende StGB Kennt. keine derartige Bestimmung,
"währendsie der Entwurf von 1968 ($$ 338, 339) vorgesehen hat. Im

Code P£önalFrankreichs (Art, 257) und Belgiens (Art. 526)?®ist
auch der strafrechtliche Schutz der nationalen Flaggen schwach, eng

begrenzt und überdiesdurch analoge Anwendung anderer Bestim-

mungen: seitens der Judikatur kompliziert; die gleichen Vorschriften
inden auf ausländischeFahnen,soweitsie auf öffentlichenBauwerken

gehißtsind, Anwendung.
 - In Spanien (Art. 125), besteht nur eine Strafbestimmung, die sich

auf BundesgenossenwährendeinesKrieges gegen einen gemeinsamen
Feind bezieht. In Brasilien (Art.18 des Ges. überdie Staatssicherheit

vom 13. 3:.1967), Mexiko (Art. 148) und in der Türkei (Art. 165)ist
Tatbestandsmerkmal, daßsichder Angriff gegen eine.„freundschaft-
® Auch in Deutschlandist am 27.3.1935 ein nochgeltendes besonderes Gesetz

zugunsten der Schweizer Fahne ergangen. .
#1 Vgl. im einzelnen Rossselet-Patin, Droit Penai Special, Paris 7. Aufl. 1959

$, 724.
"

.

22 Vol, Jean Constant, Manuel de Droit Pänal,LüttichBd. HI Teil 2 $, 510;
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Staatsoberhäupter

bei Pressedelikten anstelle des KrimGes. anzuwenden
&schrift erfolgendeBeleidigung eines dus-

ländischenStaatschefsund Diplomatenals qualifiziertesSonderdelikt

beseitigt worden. Im Jahre 1971 ist diese Qualifikationauch im

Kriminalgeserzbuchförtgefallen,d.h. auch andere als die durch eine

DrudsschrifterfolgendeBeleidigungen sind kriminalrechtlichnicht

mehr qualifiziert,sondern könnennur no als: gewöhnlicheBeleidi-

gungenbesıraft
werden. Bei der Würdigungdieser zweifellos bemer-.

kenswerten Reformen ist jedochzweierlei zu berücksichtigen.Einmal
1 in

anderen Ländern‘als Btliche Beleidi-

bestimmungen

in Schweden als „Belästigungen“unter

einen Sondertatbestand(Kap.4 $7), der „ofredande*,d. h. Störung

des persönlichenFriedens heißt?*.Derartige Taten sind, wenn sie si

gegen in Schweden befindlicheausländischeStastsoberhäupterund

qualifiziertgeblieben.Ferner gilt au bei ver-.

Schweden befindlicheStaats-

gen angesehenwerden,

balen Beleidigungen, die sich gegen in

oberhäupterrichten, das Offizialprinzip,Anklage ist somit von Amts

wegen zu erheben (Kap:5 $9)- Voraussetzung für sie ist allerdings.

s, der diese Befugnis an den Reichsanklä-

ger als den obersten AnklagebeamtenSchwedens delegiert hat.

Die BeschimpfungausländischerStaatssymbole(Kap.1? g 10) ist

als Sonderdeliktersatzlos gestrichenworden.Das bedeutet aber keine

generelleStraflosigkeit. In Schweden ist jedesÄrgernis‘.erregende

Benehmen, das öffentlichgeschieht,strafbar (Kap. 16 $16). Diese

Bestimmung wird bei derartigen Taten häufiganwendbar sein.

Zum Verständnisder schwedischenReform ist schließlichzu er-.

wähnen, daß mit der BeschimpfungfremderStaatssymboleauch die

Beschimpfungder schwedischenFlagge und der schwedischenHiooheits-

zeichen als Straftatbestandfortgefallenist. Diese Bestimmung(Kap.

pt erst im Jahre 1948 geschaffen
16 $7) war-in Schwedenüberhau
worden. Sie erschien‚demheutigen Gesetzgeberangesichtsder Straf-

barkeit der Erregung Zffentlichen.Ärgernissesentbehrlich,auch er- -

strebte man eine paralleiestrafrechtlicheRegelungfür die ausländi-

schenund heimischenStaatssymbole.

a Vgl. hierzu eingehendSimson-Geerds,Straftatengegen die Person und. Site-

lichkeitsdeliktein rechtsvergleichenderSichr, 1969 3.282 X,


